
Anlage VI.

Etat der Verwaltung des Landarmenwesens
der Rheinprovinz.

ßtat
der

Verwaltung des Mndarmenwesens der Vheinprovin?

für die Etatsjahre

vom 1. April 1893 bis 31. März 1894
und

vom 1. Apvil 1894 bis 31. März 1895.



Landarmenwesen.

«<»

Titel.

!.

ll.

!l!

Ginnali m e.

Einnahmen ans Erstattungen von Pflege- und Prozeßkostcn
und unvorhergeseheneEinnahmen.........

Zuschußaus Provinzialmitteln:
1. zur Deckung der Kosten des Landarmemvefens auf

Grund des Gesetzes vom 6. Juni 1870.....
2. zur Deckung der Kosten der erweiterten Armenpflege

auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 . . .
Beiträge der Kreise und Gemeinden zu den Kosten der von

dem ^andarmenverbande auf Gruud des Gefetzes vom
11. Juli 1891 in Anstaltspflegeunterzubringendenhülfs-
bedürftigen Geisteskranken,Idioten, Epileptischen,Taub¬
stummenund Blinden ............

Summe der Einnahme

Betrag
für die

Wntsjülire
1893/94 und

1894/95.

3« N00

8«0 000

650 000

1829 000

2309 000

Betrag
nach dem
Etat für
1891/93.

Lllndarmemvesen.
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Mithin jetzt

^.

19 000

>?20 000

739 000

mehr.

11000

730 000

1829 000
2 570 000

wemger.
Bemerkungen.

Die Einnahme betrug im Etatsjahre
1890/91 . . 2« 434,81 M.
1891/92 . . 34 221,41 „

zusammen 60 656,22 M.
im Durchschnitt also 30 328,11 M,

Als Zuschuß wurde aus Provinzialmitteln sseleistet
im Etatjahre 1890/91 , , 719 884,74 M,

1891/92 , , 756 776,84 „
Die Gründe für die Erhöhung des Zuschussessind bei der Ausgabe angeführt.

«ant Gesetzvom 11, Juli 1891 liegt dem Landarmenuerbanb vom 1- April 1«>« «l,
die Pflicht ob. für Bewahrung, Kur und Pst°N° der hülfsbedm^gen Geches-
kranken, Idioten Epileptische».Taubstunm.en und B.nden. sowett dies ben de
Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Für orge zu treffen. Nach den
angestellten Ernüttelnngen wird es sich handeln um tue Unterbrmguug von ungefähr:
4354 Irren zu einem durchschnittlichen Pflegesatzevon ^

1,10 M. täglich oder jährlich in Summe . , . . - ^ <4» iüi, ^,
575 Epileptischen zu einem durchfchuittlichenPflegesatze von

,,2U V!. täglich oder jährlich in Summe. . , - ' -"^ »>",
672 Idioten zu einem durchschnittlichenPflegesatzevon 1,15 L>i. ^

täglich oder jährlich in Summe ...,..-- - ^»^""' «
332 Taubstummen und Winden zu einem durchschnittlichen

Pflegesatzevon 1 M, täglich oder jährlich m Summe . i^ ,»0.- „
Dazu für etwa ^ ^,_ ,,,,;^,.„

187 epileptischeund ibiote Kinder zu einein durchschu ttUchen
Pflegesätze von l.lU M. täglich oder jährlich m Summe 7oy8N^
^^ ^ ^ zusammen 2 478 313,50 M.

oder rund 2 479 000.— M.

Der Landarmenverband ist nach Z, 31. d°s G^s ^°n. 11 IuN ^

wÄVoMer^^

Kosten werden nach den angeMten Ormüte^ W^
4354 Irre pro Person und Tag 0,81 M. gerechnet. MMM) ^87 260.10 M,

575 Epileptische pro' Person 'und Tag 0,90 M. gerechnet, ^^^ ^

672 Mt?p^ P?n und Taa/0,81 M,' gerechnet, jährlich ^^ „
832 Taubstumme und' Blinde pro Person und Tag 0.81 M, ^ ^^ ^^

gerechnet, jährlich in Summe.......

187 epil3ttsch/'!md^idwte Kinder pro Kind und Tag 0.81 M. ^ ^ ^ ^
gerechnet, jährlich in Summe.....„.sa.nmen "1828 266".7S"M

oder rund 1829 000.—M.
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Titel, Ausgabe.

m.

IV.

Beihülfen an unvermögendeOrtsarmenucrbände auf Grund
des §. 36 des Gesetzes vom 8. März 1871.....

Zu verwenden auf Grund Beschlusses des Provinzialnusschusses,
Der am Jahresschluß verbliebene Bestand wird zur Verwendung

in das nächste Jahr übertragen.
Zahlungen für landarme Personen an Ortsarmenverbände

und Pflegeanstalten .............
1. Zur Verzinsung und Amortisation des dem Rheinischen

Verein wider die Vagalmndennothbezw. dem Kuratorium
von Lnhlerheimund dem RheinischenVereinfür katholische
Arbeiterkolonienaus der Landesbank der Nheinvrovinz
gezahltenDarlehens von 200 000 M .......

2. Zuschuß an das Kuratoriuni von Lühlerhcim resp, an
den RheinischenVerein für katholische Arbeiterkolonien

Kostender Unterbringung der hülfsbedürftigenGeisteskranken,
Idioten, Epileptischen,Tanbstummen und Blinden in An¬
staltspflegeauf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 .

Summe der Ausgabe
Die Einnahme beträgt

Balancirt.

Betrag
für die

Gtntsjnhre
189Z/94und

1894/95.

14 000

78«! 000

10 000

20 000

2479 000
3309 000
3309 000

Betrag
nach dein
Mal für
1891/93.

Landarmenwesen
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^

14 000

695 000

10 000

-20 000

739 000
739 000

Mithin jetzt

mehr. weniger.
Bemerkungen.

91000

2479 000

^- —

—

Es wurden an Beihülfen bewilligt im Etatsjahre
1890/91 . . 13 651,11 M,
1891/92 . , 11312,81 „

zusammen 24 9ll3,92 M.
im Durchschnitt als« 12 481,96 M.

Die Ausgabe betrug im Etatsjahre
1890/91 . . 695 813,43 M.
1891/92 . , 747 010,18 „

zusammen 1 442 323,61 Nl.
im Durchschuitt also 72 l 161,80 M.

Erfahrungsmcißig reicht bei diesem Titel der Durchschnittsbetrag nicht aus,
indem naturgemäß die Landarmentosten von Jahr zu Jahr steigen.

Laut Beschluß des 33. Rheinischen Prouinziallandtages vom 17. Februar 188» soll
das Darlehen ans Landarmenmittelu mit 4°/„ verzinst und mit 1«/» jährlich amor-
tisirt werden.

Ist vorläufig nur bis 1. April 1893 bewilligt.

Z» vergl, Bemerkung Titel III der Ginnahme.
2570 000
2570 000

^- — —
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